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Hinweise zum Umweltschutz 
 
Stand: 30.01.2015 

 
 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind uns wichtig! 
 
 

1. Hinweise zum BattG (Batteriegesetz) 
 
Wir erfüllen und unterstützen die Verpflichtungen des Batteriegesetzes (BattG) in 
Deutschland wie nachfolgend beschrieben: 
 
(1) Sie können Alt-Batterien in unserem Versandlager (Werner-von-Siemens-Str. 31, 64319 
Pfungstadt) zurückgegeben. Dort halten wir entsprechende Rücknahmebehälter für Sie 
bereit. Sämtliche Alt-Batterien werden von uns im Anschluß einem zertifizierten Recycling-
System zugeführt. 
 
(2) Nach den Bestimmungen des BattG sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass der 
Endnutzer zur sachgerechten Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet ist. 
 
(3) Das auf den Batterien aufgebrachte Symbol (siehe Abbildung unten) bedeutet, dass die 
so gekennzeichneten Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bei 
Überschreitung bestimmter Grenzwerte sind auf den Batterien außerdem die chemischen 
Symbole mit folgender Bedeutung angegeben: 

 Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Prozent Blei  
 Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Prozent Cadmium  
 Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Prozent Quecksilber  

 
 

2. Europäische Chemikalienverordnung REACH 
 
Wir haben nach Veröffentlichung der ersten Kandidatenliste durch die Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA) unverzüglich eine umfangreiche Befragung unserer gesamten 
Lieferkette durchgeführt. Hierbei haben wir uns von den Vorlieferanten bestätigen lassen, 
dass unsere Produkte keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) enthalten. Auf 
Ergänzungen der Kandidatenliste haben wir zeitnah reagiert und werden auch zukünftige 
Entwicklungen intensiv verfolgen. 
 
Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
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3. Hinweise zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
 
Wir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt 
werden dürfen. Verbraucher können ihre Elektro-Altgeräte kostenlos bei einer der 
kommunalen Sammelstellen abgeben. 
 


